
 
 
 
 
Der Landrat  

Beratungsunterlage 2023/048  
Amt für Schulen und Bildung 
Hoffmann, Karin 
07161 202-3211 
 

 
 
 

Beratungsfolge Sitzung am Status Zuständigkeit 

Verwaltungsausschuss 12.05.2023 öffentlich Beschlussfassung 

 
 

Vergabe der Lieferung von Tablets und Zubehör für die 
landkreiseigenen Schulen 

 
 

I. Beschlussantrag 
 
Der Verwaltungsausschuss stimmt der Vergabe an die Firma Gesellschaft für 
digitale Bildung mbH zu und ermächtigt die Verwaltung, dazu den Auftrag für die 
Lieferung von Tablets mit Zubehör für die kreiseigenen Schulen zu vergeben.  
 
 

II. Sach- und Rechtslage, Begründung 
 
Die Gewerbliche Schule Göppingen, die Kaufmännische Schule Göppingen, die 
Kaufmännische Schule Geislingen, die Emil-von-Behring-Schule Geislingen, die 
Bodelschwingh-Schule Geislingen und die Paul-Kerschensteiner-Schule in Bad 
Überkingen haben im Haushaltsjahr 2023 im Rahmen des DigitalPakt Schule die 
weitere Beschaffung von iPads geplant. 

 
Die geschätzte Auftragssumme in Höhe von 230.000,00 € brutto machte eine 
europaweite Ausschreibung erforderlich. Im Vorfeld hat die Verwaltung 3 Angebote 
eingeholt für die rechtliche Beratung und Durchführung des Vergabeverfahrens. 

 
Die Angebotsauswertung ergab, dass die Firma Menold Bezler, Rechtsanwälte 
Steuerberater Wirtschaftsprüfer Partnerschaft mbB das günstigste Angebot 
abgegeben hat. Diese hat bereits mehrfach Ausschreibungen für das Landratsamt 
Göppingen begleitet und ist durch Fachkompetenz, Zuverlässigkeit und 
Leistungsfähigkeit bekannt. Die Kosten für die Beratung betragen ca. 6.000 € brutto 
und sind förderfähig über das Förderprogramm DigitalPakt Schule. 

 
Die Verwaltung hat gemeinsam mit der Firma Menold Bezler die Vergabeunterlagen 
für die Lieferung von iPads und Zubehör erstellt und am 15.03.2023 über die 
internationale Plattform „TED - tenders electronic daily“ veröffentlicht.  
 
Die Unterlagen waren kostenlos über die Homepage www.dtvp.de – „Deutsches 
Vergabeportal“ abzurufen. Entsprechend der Mindestfristen konnte die Submission 
(Öffnung und Verlesung der Angebote) am 17. April 2023 um 12:00 Uhr erfolgen. Im 
Anschluss erfolgten eine Auswertung der eingegangenen Angebote, etwaige 
Bietergespräche und die Erstellung eines Vergabevorschlages.  
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Der Vergabevorschlag befindet sich in der Anlage. 
 

Der aus der Auswertung resultierende Vergabevorschlag ergibt folgenden Auftrag: 
Gesellschaft für digitale Bildung mbH - Angebotspreis: 222.734,08 €  

     
In der Beratungsunterlage 2022/110 (Vergabe der Lieferung von Tablets und 
Zubehör in 2022) hat die Verwaltung ausführlich beschrieben, welche Vorteile es bei 
iPads gegenüber anderen Tablets gibt. Nach wie vor zeichnet sich beim Einsatz von 
Android Geräten kein Vorteil ab hinsichtlich Benutzerfreundlichkeit und 
Management. Preislich liegen Android Geräte, welche für eine Einsatzdauer von 
mindestens 5 Jahren ausgelegt sind, in derselben Preisklasse wie Apple Geräte. 
Deshalb hat sich die Verwaltung in Abstimmung mit den Schulleitungen für Apple 
iPads entschieden. 
 
 
 

III. Handlungsalternative 
 
Aus Sicht der Verwaltung keine. Die Beschaffung entspricht den 
Medienentwicklungsplänen und erfolgt im Rahmen des DigitalPakts Schule.   
 
 

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten 
 

Es sind ausreichende Mittel für die Beschaffung im Ergebnishaushalt 2023 
bereitgestellt und zwar jeweilig bei den Schulen unter dem Sachkonto 42220600 
Geräte, Ausstattung, Einrichtung. Da die Beschaffung im Rahmen des DigitalPakts 
Schule erfolgt, ist eine Refinanzierung mit 80% bis Ende 2023 möglich. 
Entsprechende Erläuterungen zum DigitalPakt Schule und einzelnen Beschaffungen 
sind im Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 auf den Seiten 76 und 77 bzw. 80 und 
81 dargestellt. 
 
Die direkten Folgekosten sind Erweiterungen von Management-Lizenzen, welche bei 
5 € je Gerät liegen. Hinzu kommt eine einmalige Einbindung und Konfiguration der 
Geräte, welche ebenfalls über das Förderprogramm DigitalPakt Schule zu 80% 
refinanziert wird. Die Folgekosten sind in den Haushaltsplänen 2024ff zu 
veranschlagen. 
 
Je nach Zustand müssen die Geräte in 5 bis 7 Jahren erneuert werden. Geplant ist 
ein rollierendes System, damit eine jährliche Beschaffung von Tablets stattfinden 
kann. Die Finanzierung erfolgt über das Schulbudget. 
 
Es zeichnet sich bereits ein Rückgang der benötigten Tablets ab. Im letzten Jahr 
wurden 520 Geräte ausgeschrieben. In dieser Ausschreibung sind es 423 Geräte, 
davon 100 Geräte als Ersatzbeschaffung. 
In 2024 ist keine weitere Ausschreibung für Tablets geplant, lediglich einzelne 
Ergänzungsbeschaffungen.  
 
Bis zu den Pfingstferien läuft eine Bestandsaufnahme mit einem Fragenkatalog zur 
aktuellen Ausstattung (Anschaffungsjahr) und Strategie der Schule, in welchen 
Stufen ein Tablet zum Einsatz kommt. Zusätzlich erfolgt eine Abfrage zum Thema 
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BYOD (Bring your own Device).  
 
Die Abfrage erfolgt über alle Schulen und im Anschluss wird die Verwaltung ein 
einheitliches BYOD Konzept erstellen. Dies wird dann im Rahmen der 
Digitalisierungsstrategie im Dezember 2023 vorgestellt.  
 
Die Ziele, welche in den Medienentwicklungsplänen 2019 definiert wurden, sind 
teilweise nicht mehr zeitgemäß, da der Bedarf an mobilen Geräten durch die Corona 
Pandemie verändert wurde. Ein Beispiel dazu ist ein aktuelles Pilotprojekt bzgl. dem 
Einsatz von E-Books im Unterricht, welches den Bedarf erneut auf den Prüfstand 
stellt. Daher ist ein BYOD Konzept für das Jahr 2025 wichtig 
 
Aus der Abfrage wird ein neuer Medienentwicklungsplan erstellt für die 
Refinanzierung der Anschaffungen aus dem DigitalPakt für die Jahre 2025 – 2029. 
 
Die kommunalen Spitzenverbände und das Land befinden sich nach wie vor in 
Verhandlungen für die Deckung der laufenden Kosten. Ebenso befinden sich Bund 
und Land in Gesprächen. Sobald die Ergebnisse oder Prognosen vorliegen, werden 
diese in die Digitalisierungsstrategie eingearbeitet. 
   

 
V. Zukunftsleitbild/Verwaltungsleitbild - Von den genannten Zielen sind berührt: 

 
 
Zukunfts- und Verwaltungsleitbild 

  Übereinstimmung/Konflikt 
1 = Übereinstimmung, 5 = keine Übereinstimmung 

1 2 3 4 5 

Zukunft von Schule und Beruf      

Zukunft des sozialen Zusammenlebens      

Zukunft von Kunst und Kultur      

Zukunft der Jugend      

Zukunft der Menschen mit Behinderung      

      

Kundenorientierung      

Mitarbeiterorientierung      

Außenwirkung      

       

  
 

 
gez. 
Edgar Wolff 
Landrat 
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